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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
in dieser Ausgabe beleuchten wir erneut, wann 
Honorarnachzahlungen die Voraussetzungen 
für außerordentliche Einkünfte erfüllen. Außer-
dem fassen wir zusammen, wie das Erbschaft-
steuer- und Bewertungsrecht reformiert werden 
soll. Den Steuertipp widmen wir neuen Aspekten 
zu den Steuerermäßigungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. 

 

Tarifbegünstigung  

Vergütung für mehrjährige Tätigkeit 
Honorarnachzahlungen gelten in der Regel nicht 
als außerordentliche Einkünfte; sie sind bei Ärz-
ten keine Seltenheit. Außerordentliche Einkünfte 
setzen voraus, dass die Vergütung für mehrjähri-
ge Tätigkeiten eine Progressionswirkung typi-
scherweise erwarten lässt.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte entschieden: 
Die Voraussetzungen für außerordentliche Ein-
künfte liegen auch vor, wenn eine Vergütung für 
eine mehrjährige Tätigkeit aufgrund einer vor-
ausgegangenen rechtlichen Auseinandersetzung 
zusammengeballt zufließt (vgl. Steuer-Brief Mai 
2007). Im Streitfall hatte ein Psychotherapeut im 
Jahr 2001 aufgrund einer vom Landessozial-
gericht als zu niedrig erkannten Punktbewertung 
eine Nachzahlung der Kassenärztlichen Vereini-
gung für die Jahre 1993 bis 1998 erhalten.  

Die Oberfinanzdirektionen Rheinland und Mag-
deburg teilen mit, dass die Grundsätze dieses  

BFH-Urteils auch auf vergleichbare Fallgestal-
tungen anzuwenden sind. Die Tarifbegünstigung 
ist z.B. damit auch dann zu gewähren, wenn  

• der für die Festlegung des Honorars zuständi-
ge Bewertungsausschuss rückwirkend eine ab-
weichende Honorarverteilung beschließt und  

• die Kassenärztliche Vereinigung dem betref-
fenden Arzt oder Psychotherapeuten durch Er-
lass eines Abrechnungsergänzungsbescheids 
nachträglich eine zusätzliche Vergütung ge-
währt, die wirtschaftlich auf mindestens zwei 
Jahre entfällt. 

Allerdings wird die Tarifbegünstigung nicht ge-
währt, wenn die betreffende Nachzahlung dem 
Freiberufler nicht in einem, sondern in mehreren 
Veranlagungszeiträumen zugeflossen ist. Denn 
bei dieser Fallgestaltung fehlt das Merkmal der 
Zusammenballung. Hier soll schon eine hinrei-
chende Entlastung durch die progressive Wir-
kung des Einkommensteuertarifs erreicht sein. 
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Beim BFH ist zu der Frage, ob die Tarifermäßi-
gung auch anzuwenden ist, wenn die entspre-
chende Vergütung in Teilbeträgen in mehreren 
Jahren gezahlt wurde, ein Revisionsverfahren 
anhängig. Unter Hinweis auf dieses Verfahren 
ruhen Einspruchsverfahren, in denen sich der 
Einspruchsführer auf dieses Verfahren beruft, 
kraft Gesetzes. Auf Antrag kann in diesen Fällen 
Aussetzung der Vollziehung gewährt werden.  

Rechtsbehelfe, in denen es nur noch um die Be-
handlung der in mehreren Jahren erfolgten Nach-
zahlung geht, sind bis zur Entscheidung des BFH 
ruhen zu lassen. Auch in diesen Fällen kann Aus-
setzung der Vollziehung gewährt werden. 

Fort-/Weiterbildung  

Leistungen des Arbeitgebers 
Berufliche Fort- und Weiterbildungsleistungen 
zugunsten von Arbeitnehmern werden häufig von 
fremden Unternehmern für Rechnung des Arbeit-
gebers erbracht. Auch dabei kann ein ganz über-
wiegendes betriebliches Interesse des Arbeitge-
bers vorliegen. Solche Bildungsmaßnahmen füh-
ren nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. 

In manchen Fällen stellt der fremde Unternehmer 
die Leistung aber dem Arbeitnehmer in Rech-
nung. Der Arbeitgeber begleicht dann den Rech-
nungsbetrag ganz oder teilweise bzw. ersetzt ihn 
dem Arbeitnehmer. Bis zum 31.12.2007 nahm 
der Fiskus auch hier Leistungen im ganz überwie-
genden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
an. Das ändert sich: Ab dem 01.01.2008 liegt in 
diesen Fällen steuerpflichtiger Arbeitslohn (steu-
erpflichtiger Werbungskostenersatz) vor.  

Anders sieht die Sache aus, wenn Arbeitgeber im 
Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses die 
vom studierenden Arbeitnehmer geschuldeten 
Studiengebühren übernehmen. Hat sich der Ar-
beitgeber arbeitsvertraglich dazu verpflichtet, 
nehmen die Finanzämter hier keinen geldwerten 
Vorteil an. Allerdings muss der Arbeitgeber das 
ganz überwiegende betriebliche Interesse doku-
mentieren: Der Studierende muss zur Rückzah-
lung verpflichtet sein, wenn er das ausbildende 
Unternehmen auf eigenen Wunsch innerhalb von 
zwei Jahren nach Studienabschluss verlässt. 

Erbschaftsteuerreform  

Einigung über Eckpunkte erzielt 
Die Koch/Steinbrück-Arbeitsgruppe hat sich über 
die Eckpunkte eines neuen Erbschaftsteuer- und 
Bewertungsrechts geeinigt. Auf dieser Grundlage 
wurde schon ein Referentenentwurf erarbeitet.  

Die Bewertung und Besteuerung von Grundver-
mögen soll mit Wirkung zum 01.01.2007 den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (vgl. 
Steuer-Brief März 2007) entsprechen und eine 
realitätsgerechte Bewertung aller Vermögens-
klassen nach Verkehrswerten sicherstellen. Deut-
lich höhere persönliche Freibeträge sollen garan-
tieren, dass es beim Übergang durchschnittlicher 
Vermögen und damit insbesondere auch von pri-
vat genutztem Wohneigentum im engeren Fami-
lienkreis im Regelfall zu keiner Belastung mit 
Erbschaftsteuer kommen kann. Darüber hinaus 
wird die Unternehmensnachfolge bei Erbschaften 
oder Schenkungen insbesondere in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen erleichtert. Ge-
plant ist u.a. Folgendes: 

• Grundvermögen, Betriebsvermögen, land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen sowie nicht 
notierte Anteile an Kapitalgesellschaften sol-
len nach Verkehrswerten bewertet und be-
steuert werden.  

• Die persönlichen Freibeträge für Ehepaare, 
Kinder und Enkel sollen angehoben werden: 
in Steuerklasse I auf 500.000 € für Ehegatten, 
400.000 € für jedes Kind und 200.000 € für 
jeden Enkel. Verbesserungen sind auch für 
Lebenspartner vorgesehen. 

• Der Unternehmensübergang soll bei lang-
fristiger Sicherung von Arbeitsplätzen über 
zehn Jahre und Fortführung des Betriebs über 
15 Jahre steuerbegünstigt sein. Vorgesehen 
ist, pauschal 85 % des geerbten Betriebsver-
mögens steuerfrei zu stellen. 

Auf Antrag ist für Erwerbe von Todes wegen, für 
die die Steuer nach dem 31.12.2006 und vor dem 
Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes ent-
standen ist, ein Wahlrecht vorgesehen, sich nach 
neuem Recht veranlagen zu lassen.  

Hinweis: Auch wenn zunächst nur der Gesetz-
entwurf vorliegt, sollten Sie nicht zögern, in Erb-
schaft- und Schenkungsteuerfragen frühzeitig un-
sere Hilfe in Anspruch zu nehmen! 

Liebhaberei  

Aufwändige Sanierung und hochwertige 
Ausstattung eines Hauses 
Ausgeübte Tätigkeiten sind nur dann steuerlich 
relevant, wenn auf Dauer ein Überschuss der Ein-
nahmen über die Kosten erwirtschaftet wird (Ge-
winn- oder Überschusserzielungsabsicht). Fehlt 
diese Absicht, liegt eine steuerlich unbeachtliche 
„Liebhaberei“ vor. 

Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstä-
tigkeit geht der Fiskus grundsätzlich von einer 



Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 01/08, Seite 3 
 
Überschusserzielungsabsicht aus, selbst wenn 
sich in den Anfangsjahren über einen längeren 
Zeitraum Verluste ergeben. Eine zunächst vor-
handene Überschusserzielungsabsicht bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
kann aber auch wegfallen. Darauf hat das Fi-
nanzgericht Saarland hingewiesen.  

Im Streitfall war absehbar, dass die tatsächlichen 
Sanierungskosten die geplanten Kosten erheblich 
überschreiten würden. Gleichzeitig zeichnete sich 
ab, dass ein Einbruch des Immobilienmarktes ei-
ne nachhaltige Verringerung der erzielbaren 
Mieteinnahmen nach sich ziehen würde. Trotz-
dem hatte der Steuerzahler keine geeigneten 
Maßnahmen ergriffen, um der weiteren Entste-
hung von Verlusten entgegenzuwirken bzw. eine 
Überschusserzielung langfristig zu ermöglichen.  

Eine Möglichkeit hätte z.B. darin bestanden, die 
Sanierungskosten zu reduzieren. Das war aber 
nicht passiert, sondern die sehr hochwertige Aus-
stattung des Hauses (z.B. Sauna mit Tauch-
becken, Whirlpool, Kamin, Stabparkett, große 
Außenterrasse usw.) wurde fortgesetzt bzw. ab-
geschlossen. Hier hätte der Steuerzahler auf Son-
derausstattungen des Hauses verzichten bzw. die-
se einschränken müssen. Außerdem war nicht er-
kennbar, dass die Finanzierung des Objekts ange-
passt oder zur Reduzierung der Zinsbelastung 
Maßnahmen eingeleitet wurden (z.B. Sondertil-
gungen oder Umschuldungen). Das wäre dem 
Steuerzahler bei seiner Gesamteinnahmesituation 
allerdings möglich gewesen.  

Erschwerend kam hinzu, dass er auf die Fortset-
zung des Dachgeschossausbaus, mit dem höhere 
Mieteinnahmen erzielbar gewesen wären, ver-
zichtet hatte – obwohl die restlichen Kosten für 
die Vollendung nicht sonderlich hoch gewesen 
wären. Sein Geld hatte der Steuerzahler anders 
angelegt: Um seine Steuerbelastung zu reduzie-
ren, hatte er eine verlustbringende Schiffsbeteili-
gung in Höhe von ca. 130.000 € gezeichnet.  

Daher gingen die Richter ab dem vierten Jahr da-
von aus, dass eine Überschusserzielungsabsicht 
fehlte. Sie lehnten daher eine steuerliche Aner-
kennung der Verluste ab dem vierten Jahr ab. 

Reisekostenrecht  

Übernachtungen im Ausland ab 2008 
Im Rahmen der Neuregelung des Reisekosten-
rechts zum 01.01.2008 ergibt sich eine deutliche 
Verschlechterung beim Betriebsausgaben-/Wer-
bungskostenabzug von Übernachtungskosten: 
Während bis zum 31.12.2007 bei Übernachtun-
gen im Ausland die Pauschalen als Betriebsaus-
gaben bzw. Werbungskosten geltend gemacht 

werden konnten, entfällt ein pauschaler Betriebs-
ausgaben-/Werbungskostenabzug ab 2008 auch 
bei Übernachtungen im Ausland. Falls der Ar-
beitgeber die Kosten nicht steuerfrei ersetzt, hat 
der Arbeitnehmer nicht mehr die Möglichkeit, 
Werbungskosten abzuziehen. Die anhand von Be-
legen nachgewiesenen tatsächlichen Übernach-
tungskosten bleiben aber als Betriebsausgaben 
bzw. Werbungskosten abziehbar. 

Kapitalanlagen  

Aufgelder für festverzinsliche  
Wertpapiere sind Anschaffungskosten 
Bei einer Pari-Emission wird ein Wertpapier zum 
Nennwert ausgegeben. Liegt der Ausgabekurs ei-
nes Wertpapiers über dem Nennwert (100 %), 
spricht man von einer Über-Pari-Emission (Ge-
genteil: Unter-Pari-Emission). Wenn ein Wertpa-
pier über pari ausgegeben wird, bezeichnet man 
die Differenz als Aufgeld oder Agio. 

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass 
Über-pari-Aufgelder, die geleistet werden, um 
das im Papier verbriefte Stammrecht zu erwer-
ben, Anschaffungskosten sind. Anschaffungskos-
ten für den Erwerb der Kapitalanlage zählen al-
lerdings nicht zu den Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen.  

Anschaffungskosten liegen vor, weil die Über-
pari-Zuschläge geleistet werden, um die festver-
zinslichen Wertpapiere zu erwerben. Auch wenn 
mit den Zuschlägen die hohe Rendite dieser Pa-
piere an die marktübliche angeglichen werden 
soll, rechtfertigt das nach Ansicht der Richter 
keine Behandlung als Aufwand. Über-pari-Zu-
schläge sind daher nicht vergleichbar mit Stück-
zinsen, die zu negativen Einnahmen aus Kapital-
vermögen führen. 

Hinweis: Bei ab 2009 erworbenen Kapitalforde-
rungen führen auch die Gewinne/Verluste aus 
dem Verkauf festverzinslicher Wertpapiere zu 
positiven/negativen Einkünften aus Kapitalver-
mögen, die bei einem Gewinn der neuen 25%igen 
Abgeltungsteuer unterliegen. Dabei gilt als Ver-
kauf auch die Einlösung der Wertpapiere. 

Steuertipp  

Haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen 
Das Bundesfinanzministerium hat sein Anwen-
dungsschreiben zu den Steuerermäßigungen für 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen überarbeitet. Dadurch ergeben sich die 
folgenden wesentlichen Neuerungen: 
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Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

• Haushalt des Steuerzahlers 

Die Steuerermäßigungen können Sie nur bean-
spruchen, wenn die Leistung in Ihrem Haushalt 
durchgeführt wird. Dazu gehört auch eine Woh-
nung, die Sie einem bei Ihnen zu berücksichti-
genden Kind zur unentgeltlichen Nutzung über-
lassen haben. Das Gleiche gilt für eine von Ihnen 
tatsächlich eigengenutzte Zweit-, Wochenend- 
oder Ferienwohnung. Auch wer mehrere Woh-
nungen hat, kann von der jeweiligen Steuerermä-
ßigung aber insgesamt nur einmal bis zu dem je-
weiligen Höchstbetrag profitieren. 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen 

Bei Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen ermäßigt sich die Einkommensteuer um 
20 % der Arbeitskosten, höchstens 600 € jährlich. 
Materialkosten bleiben außer Ansatz. Das gilt je-
doch nicht für Verbrauchsmittel (z.B. Schmier-, 
Reinigungs-/Spülmittel oder Streugut). 

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören 
auch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, 
die Wohnungseigentümergemeinschaften und 
Vermieter im Rahmen ihrer Vermietertätigkeit 
eingehen. Sie gehören nicht zu den haushaltsna-
hen Beschäftigungsverhältnissen, weil keine Teil-
nahme am Haushaltsscheckverfahren möglich ist. 

Bei Dienstleistungen, die sowohl auf öffentli-
chem Gelände als auch auf Privatgelände durch-
geführt werden, sind nur Kosten für Dienstleis-
tungen auf Privatgelände begünstigt. Das gilt 
auch, wenn eine konkrete Verpflichtung besteht 
(z.B. zur Reinigung und Schneeräumung von öf-
fentlichen Gehwegen und Bürgersteigen). 

Bei Aufnahme eines Au-pairs in eine Familie 
können 50 % der Gesamtkosten im Rahmen der 
Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienst-
leistungen berücksichtigt werden. Der restliche 
Anteil entfällt auf die Kinderbetreuung. 

Personenbezogene Dienstleistungen (z.B. Frisör- 
oder Kosmetikerleistungen) sind keine haushalts-
nahen Dienstleistungen, selbst wenn sie in Ihrem 
Haushalt erbracht werden. Auch Verwalterge-
bühren sind nicht begünstigt. 

• Handwerkerleistungen 

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen wird eine weitere Steu-
erermäßigung in Höhe von 20 % der Arbeitskos-
ten, höchstens 600 € jährlich, gewährt. 

Kosten, bei denen die Entsorgung im Vorder-
grund steht, sind nur begünstigt, wenn die Entsor-
gung als Nebenleistung zur Hauptleistung anzu-
sehen ist (z.B. Fliesenabfuhr bei Neuverfliesung). 

Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer 
Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt. Als 
Neubaumaßnahmen gelten alle Maßnahmen, die 
im Zusammenhang mit einer Nutz- oder Wohn-
flächenschaffung bzw. -erweiterung anfallen.  

Kosten für technische Prüfdienste sind nicht be-
günstigt, weil sie vergleichbar mit ebenfalls nicht 
begünstigten Gutachtertätigkeiten sind. 

Kosten im Zusammenhang mit Versicherungs-
schadensfällen werden nur berücksichtigt, soweit 
sie nicht von der Versicherung erstattet werden. 

• Nachweis 

Der Anteil der Arbeitskosten muss sich grund-
sätzlich aus der Rechnung oder aus einer Anlage 
zur Rechnung (z.B. Wartungsvertrag) ergeben. 
Eine prozentuale Aufteilung des Rechnungsbe-
trags in Arbeits- bzw. Materialkosten durch den 
Rechnungsaussteller ist zulässig. Ein gesonderter 
Ausweis der auf die Arbeitskosten entfallenden 
Umsatzsteuer ist nicht erforderlich. 

Wohnungseigentümergemeinschaften bestellen 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Interessen 
häufig einen Verwalter. Die für die Steuerermä-
ßigung erforderlichen Angaben ergeben sich 
nicht immer aus der Jahresabrechnung. In die-
sen Fällen ist der Nachweis durch eine Beschei-
nigung des Verwalters über den Anteil des je-
weiligen Wohnungseigentümers zu führen. 

• Sonderfälle 

Manche Steuerzahler schließen sich als Arbeitge-
ber für ein haushaltsnahes Beschäftigungsver-
hältnis zusammen (Arbeitgeber-Pool). Dabei 
kann jeder Steuerzahler die Steuerermäßigung für 
seinen Anteil an den Kosten beanspruchen. Vor-
aussetzung: Für die an dem Arbeitgeber-Pool Be-
teiligten liegt eine Abrechnung über die im jewei-
ligen Haushalt ausgeführten Leistungen vor. 

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften und 
Mietern können Kosten für regelmäßig wieder-
kehrende Dienstleistungen (z.B. Treppenhaus-
reinigung, Gartenpflege, Hausmeister) im Jahr 
der Vorauszahlungen und einmalige Kosten 
(z.B. Handwerkerrechnungen) im Jahr der Ge-
nehmigung der Jahresabrechnung berücksichtigt 
werden. Hier wird es nicht beanstandet, wenn die 
gesamten Kosten erst im Jahr der Genehmigung 
der Jahresabrechnung geltend gemacht werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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